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Bebauungsplan-Vorentwurf „Im Altenschemel“, VI. Änderung im Ortsbezirk Lachen-
Speyerdorf  

Sitzungsvorlage über die Abwägung der während der Frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 

Die frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan-Vorentwurf „Im Altenschemel“ VI. Änderung zur 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, im Zeitraum vom 10.09.2018 – 24.09.2018, 
wurde am 06.09.2018 im Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Jahrgang 2018/ Nr. 41) 
öffentlich bekannt gemacht. 

  

Seitens der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Beteiligung keine Stellungnahme abgegeben. 

 

Folgende Nachbargemeinden wurden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit E-Mail vom 07.09.2018 um 
Stellungnahme bis einschließlich 24.09.2018 gebeten. 

 Gemeinde Haßloch 

 Verbandsgemeinde Deidesheim  

 Verbandsgemeinde Edenkoben 

 Verbandsgemeinde Lambrecht 

 Verbandsgemeinde Maikammer 

 Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen 

Seitens der Nachbargemeinden wurde im Rahmen der Beteiligung von der 

 Gemeinde Haßloch eine Stellungnahme ohne Anregungen abgegeben, 

 Verbandsgemeinde Deidesheim eine Stellungnahme ohne Anregungen abgegeben. 

 

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit dem 
Schreiben vom 07.09.2018 um Stellungnahme bis einschließlich 24.09.2018 gebeten. 

 

 Amprion GmbH, Dortmund 

 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 

 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) 

 Bundesnetzagentur. Berlin 

 Creos Deutschland GmbH 

 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, Bayreuth 

 Deutsche Telekom Beka Trassenschutz, Bayreuth, (Richtfunk ausgelagert an Ericsson) 

 Deutscher Wetterdienst, Essen 

 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung 

 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main 

 ESN, Kaufmännische Abteilung 

 ESN, Technik 

 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße 

 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße 

 Forstamt Haardt, Landau 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer 

 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen 
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 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern 

 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen 

 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA 

 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße 

 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt 

 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 

 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Luftverkehr, Hahn 

 Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur 

 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen 

 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße 

 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße 

 Protestantische Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde 
(230) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Naturschutzbehörde (330) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Landwirtschaftsbehörde (330) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Wasserbehörde (330) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Bodenschutzbehörde (330 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,  
SG Liegenschaften (210) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,  
SG Bauverwaltung (210) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240) 

 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

 Südwestrundfunk (SWR), Stuttgart 

 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Düsseldorf 

 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 

 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss 

 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring 

 Vodafone GmbH Region Süd-West, Stuttgart (Richtfunk) 
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 WEG, Wirtschaftsförderung 

 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße 

 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern 

 

 

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der Beteiligung eine 
Stellungnahme abgegeben:  

 

mit Anregungen 

 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, Bayreuth 

 Deutscher Wetterdienst, Essen 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesdenkmalpflege, Praktische Denkmalpflege, Mainz 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer 

 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen 

 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 

 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Wasserbehörde (330) 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss 

 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim 

 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring 

 Vodafone GmbH Region Süd-West, Stuttgart (Richtfunk) 

 

 

ohne Anregungen  

 Amprion GmbH, Dortmund 

 Creos Deutschland GmbH 

 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt 

 Deutsche Telekom Beka Trassenschutz, Bayreuth, (Richtfunk ausgelagert an Ericsson) 

 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung 

 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main 

 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz 

 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA 

 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt 

 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Düsseldorf 

 

 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme im Rahmen 
der Beteiligung abgegeben: 
 

 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße 

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) 

 Bundesnetzagentur. Berlin 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11 

 ESN, Kaufmännische Abteilung 

 ESN, Technik 

 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße 



Bebauungsplan „Im Altenschemel“, VI. Änderung Seite 4 von 23 
Frühzeitige Beteiligung – Abwägung  April 2021 

 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße 

 Forstamt Haardt, Landau 

 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern 

 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen 

 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße 

 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer 

 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Luftverkehr, Hahn 

 Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur 

 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen 

 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße 

 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße 

 Protestantische Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde 
(230) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Naturschutzbehörde (330) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Landwirtschaftsbehörde (330) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,  
Untere Bodenschutzbehörde (330 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,  
SG Liegenschaften (210) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,  
SG Bauverwaltung (210) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540) 

 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240) 

 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz 

 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung 

 Südwestrundfunk (SWR), Stuttgart 

 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim 

 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss 

 WEG, Wirtschaftsförderung 

 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße 

 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern 
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Im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen. 

 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr.  1 – Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht 
07.09.2018 

  

[…] 

 
[…] 

Das Plangebiet befindet sich in deutlicher 
Entfernung zur Grundschule Lachen-
Speyerdorf. Eine wesentliche 
Beeinträchtigung des Schulwegs ist -auch 
mangels Wohngebieten in Vorhabennähe- 
durch den Bebauungsplan nicht zu 
befürchten. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr.  2 – Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, 
Bayreuth 14.09.2018 

  

[…] 

 
Anlage der Deutschen Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, Bayreuth liegt 
am Ende bei 
[…] 
 

Gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplanvorentwurfs können 
Gebäude bis maximal ca. 13 m Höhe über 
Straßenniveau errichtet werden. Eine 
wesentliche Beeinträchtigung der 
Richtfunkstrecken ist daher nicht zu 
befürchten. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 3 – Deutscher Wetterdienst, 18.09.2018    

[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 

Den Aspekten des Klimaschutzes wird im 
Bebauungsplan an mehreren Stellen 
Rechnung getragen, z.B. durch 
Bepflanzungen und Grünflächen. Die 
Umsetzung von Tankstellen ist nur unter 
Nutzung erneuerbarer Energien zulässig. 
Zudem enthält die Planung diverse 
Festsetzungen zur Sicherung von Frei- 
und Pflanzflächen. Die Nutzung von 
Anlagen für erneuerbaren Energien, z.B. 
mittels Photovoltaikanlagen sowie die 
Realisierung von Gründächern ist 
gebietsweit zulässig. Auch die Gebäude 
können im Plangebiet solarenergetisch 
vorteilhaft angeordnet werden, da die 
Vorgabe zur Gebäudestellung 
(Hauptfirstrichtung) sowohl in ost-
westlicher als auch in nord-südlicher 
Ausrichtung erfolgt. 

Erhebliche Beeinträchtigungen des 
Schutzguts Klima sind durch die Planung 
nicht zu erwarten. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 4 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, 
Speyer 18.09.2018  

  

[…] 

 
[…] 
 

Inzwischen haben mit der 
Stellungnehmenden Behörde diverse 
Abstimmungen stattgefunden. Ebenfalls 
wurden archäologische Probegrabungen 
durchgeführt. 

Auf das Schreiben der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe, Direktion 
Landesarchäologie, Speyer vom 
10.05.2019 wird verwiesen. 

 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Entsprechende 
Festsetzungen, Hinweise 
und Begründungsbausteine 
werden bei Erstellung des 
Bebauungsplan-Entwurfs in 
den Bebauungsplan 
übernommen. 
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zu Nr. 4 Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion Landesarchäologie Speyer 
10.05.2019 
 

  

[…] 

 

 

Nur die Variante 1 der in der frühzeitigen 
Beteiligung vorgelegten Pläne wird von der 
Archäologischen Denkmalpflege 
akzeptiert. Diese schließt eine 
Überbaubarkeit der Fundstelle 
„Wüstungsstelle ehemalige Kirche“ aus. 

Auf den überbaubaren Flächen, die 
allesamt innerhalb der nachgewiesenen 
Fundstelle liegen, sind nur dann 
Bebauungen zulässig, wenn durch 
entsprechenden Bodenauftrag ein 
gewisser Abstand vom Fundhorizont (ca. 
50 cm unter dem natürlichen Horizont) 
eingehalten wird. Grundsätzlich sind alle 
Maßnahmen im Detail mit der 
Archäologischen Denkmalpflege 
abzustimmen. 

Entsprechende Festsetzungen, Hinweise 
und Begründungsbausteine werden bei 
Erstellung des Bebauungsplan-Entwurfs in 
den Bebauungsplan übernommen. 

 

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, 
dass die Festsetzung der Umgrenzung von 
Gesamtanlagen (Ensembles), die dem 
Denkmalschutz unterliegen mit der 
näheren Bezeichnung „Unterirdisches 
Kulturdenkmal und Gräberfeld 
(Bodendenkmal) keine Rechtsgrundlage 
hat. Lediglich die eigentliche 
Kirchenwüstung ist mit Bescheid vom 
14.07.2005 unter Schutz gestellt worden. 
Aktuell läuft jedoch ein 
Unterschutzstellungsverfahren für das 
Grabungsschutzgebiet „Bei der alten 
Kirche“. Dieses schließt das Plangebiet 
weitgehend ein und wird vor dem 

Entsprechende 
Festsetzungen, Hinweise 
und Begründungsbausteine 
werden bei Erstellung des 
Bebauungsplan-Entwurfs in 
den Bebauungsplan 
übernommen. 

Variante 2 wird nicht weiter 
verfolgt. 

Das zur Zeit in Aufstellung 
befindliche 
Grabungsschutzgebiet wird 
nachrichtlich übernommen. 
Die Festsetzung der 
Umgrenzung von 
Gesamtanlagen 
(Ensembles), die dem 
Denkmalschutz unterliegen 
mit der näheren 
Bezeichnung 
„Unterirdisches Kultur-
denkmal und Gräberfeld 
(Bodendenkmal) entfällt. 
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Satzungsbeschluss dieses 
Bebauungsplanverfahrens rechtswirksam 
werden. Deshalb wird das 
Grabungsschutzgebiet als „in Aufstellung“ 
nachrichtlich übernommen.  
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Diese Vorgaben wurden vollständig in die 
Hinweise der textlichen Festsetzungen 
übernommen. 

 

 

 

 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 5 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesdenkmalpflege, 
Geschäftsstelle Praktische Denkmalpflege, Mainz 21.09.2018 

  

[…] 

 

Durch die Entfernung des Plangebiets zur 
denkmalgeschützten Bereichen, den 
dazwischen bestehenden bzw. in Bau 
befindlichen Anlagen sowie der 
Begrenzung der maximalen 
Gebäudehöhen im Plangebiet wird 
sichergestellt, dass keine negativen 
Beeinträchtigungen denkmalpflegerischer 
Belange auf Grundlage der Planung 
entstehen. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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[…] 

 

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 6 – Gewässerzweckverband Rehbach/Speyerbach, Ludwigshafen, 
24.09.2018 

  

[…] 

 
[…] 
 

Der entlang des Speyerbachs verlaufende 
Begleitweg wird im Bebauungsplan als 
öffentliche Grünfläche festgesetzt.  Eine 
Bepflanzung des Wegs ist nicht 
vorgesehen. Die Parzelle des Uferstreifens 
befindet sich im Eigentum der Stadt 
Neustadt an der Weinstraße. Folglich 
bleibt der Uferstreifen dauerhaft zur Pflege 
und zum Unterhalt des Speyerbachs 
gesichert. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 7 – Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz, 08.10.2018 
(Verlängerung gewährt) 

  

[…] 

 

 

 

Im Zuge von Baumaßnahmen können 
vorhabenbezogene 
Baugrunduntersuchungen durchgeführt 
werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Hinweise werden mit 
dem Zusatz, dass bei 
Messungen und damit 
verbundenen Bohrungen 
die Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Direktion 
Speyer zu beteiligen ist, 
übernommen. 
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Der Bebauungsplan setzt lediglich ein 
Gewerbegebiet fest. Die empfohlenen 
Radonmessungen dienen der Verdichtung 
der Radonprognosekarte und müssen an 
dieser Stelle wegen der vorhandenen 
Bodendenkmäler kritisch hinterfragt 
werden. Die Messungen müssen in enger 
Abstimmung mit der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe. Direktion 
Landesarchäologie Speyer im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahrens und 
während der Bauphase durchgeführt 
werden. Es werden deshalb diese 
Hinweise mit dem Zusatz, dass bei 
notwendigen Bohrungen die 
Generaldirektion Kulturelles Erbe Direktion 
Landesarchäologie Speyer zu beteiligen 
ist, übernommen. 
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[…] 

 

 

 

 

 
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 8 – Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Neustadt, 19.09.2018   

[…] 

 
 
[…] 

Im Zuge der Erstellung des 
Bebauungsplan-Entwurfs werden die 
natur- und artenschutzbezogenen bzw. 
grünordnerischen Festsetzungen 
konkretisiert. Die defizitäre Umsetzung 
kann im Rahmen der Bauleitplanung leider 
nicht aufgearbeitet werden. Dies obliegt 
den zuständigen Bauordnungs- bzw. 
Naturschutzbehörden. Die Begründung 
wurde diesbzgl. aktualisiert. Der Betrieb 
wird künftig die bisherigen Lagerflächen 
aufgeben und auf die neuen 
Gewerbeflächen verlagern. Damit wäre 
das Defizit behoben. 

Im Bebauungsplan-Entwurf werden die 
entsprechenden Festsetzungen 
aufgenommen bzw. konkretisiert. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 9 – Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Umwelt und 
Landwirtschaft, Untere Wasserbehörde, 27.09.2018 

  

[…] 

 
 
Auszug aus dem GDA (GeoDatenArchitektur) Wasser liegt am Ende bei 
[…] 

Das per Rechtsverordnung gesetzlich 
festgelegte Überschwemmungsgebiet ist 
nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen worden.  

Die überbaubaren Flächen des 
Gewerbegebietes liegen teilweise 
innerhalb des Hochwassergefahren-
szenarios HQ100. Diese Fläche muss 
aufgrund der vorhandenen 
Bodendenkmäler zum Erreichen eines 
Mindestabstandes aufgefüllt werden, 
weshalb eine Hochwassergefahr 
weitgehend reduziert wird. Als Ausgleich 
für den Verlust von Volumen wird in der 
südlichen privaten Grünfläche eine Mulde 
mit einem Volumen von 207 m³ festgesetzt. 

Innerhalb der privaten 
Grünfläche auf dem 
Flurstück 915/15 wird eine 
Mulde mit einem Volumen 
von 207 m³ festgesetzt. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 10 – Struktur und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasser-, 
Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Neustadt, 24.09.2018 

  

[…] 

 

 
 
 
 
 
 

zu A. allgemeine Wasserwirtschaft: 

Der entlang des Speyerbachs verlaufende 
Begleitweg wird im Bebauungsplan als 
öffentliche Grünfläche festgesetzt. Eine 
weitere Bepflanzung des Wegs ist nicht 
vorgesehen. Vielmehr wir eine 
Freistellung der in Rede stehenden 
Bereich angestrebt. Die Parzelle des 
Uferstreifens befindet sich im Eigentum 
der Stadt Neustadt an der Weinstraße. 
Folglich bleibt der Uferstreifen dauerhaft 
zur Pflege und zum Unterhalt des 
Speyerbachs gesichert. 

Die überbaubaren Flächen des 
Gewerbegebietes liegen teilweise 
innerhalb des Hochwassergefahren-
szenarios HQ100. Diese Fläche muss 
aufgrund der vorhandenen 
Bodendenkmäler zum Erreichen eines 
Mindestabstandes aufgefüllt werden, 
weshalb eine Hochwassergefahr 
weitgehend reduziert wird. Als Ausgleich 
wird jedoch in der südlichen privaten 
Grünfläche eine Mulde mit einem 
Volumen von 207 m³ festgesetzt. Dies 
wurde mit der oberen Wasserbehörde so 
abgestimmt. 

Die in Rede stehende Bebauungsplan-
Änderung sieht eine Bebauung außerhalb 
des rechtlich festgelegten 
Überschwemmungsgebiets vor.  

Bzgl. des Einvernehmens der zuständigen 
Wasserbehörde ist ein Hinweis in den 
Bebauungsplan übernommen worden. 

Zu A.  

Diese spezifische 
Darstellung der Mulde ist in 
die Planzeichnung zu 
übernehmen. Innerhalb der 
privaten Grünfläche auf 
dem Flurstück 915/15 wird 
eine Mulde mit einem 
Volumen von 207 m³ 
festgesetzt. Eine 
entsprechende textliche 
Festsetzung wird unter 
Ziffer 8.1 ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein entsprechender Hinweis 
wird in die textlichen 
Festsetzungen 
aufgenommen. 
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 […] 

Der Anregung hinsichtlich der 
Materialwahl bei Stellplätzen 
wasserdurchlässige Materialien zu 
nutzen, wird gefolgt. Sie wird jedoch auf 
die nicht überdachten Stellplätze 
beschränkt, da überdachte Stellplätze der 
Grundwasserneubildung nicht dienlich 
sind. In den Textfestsetzungen ist unter 
Ziffer 5.2 eine entsprechende 
Formulierung aufgenommen worden. 

 

 

Zu B. Bodenschutz 

Der Passus wird in die Hinweise 
übernommen. 

Unter Ziffer 5.2. werden 
entsprechende 
Textfestzungen zur 
Befestigung von nicht 
überdachten Stellplätzen 
getroffen. 

 

 

 

Zu B. Bodenschutz 

Ein entsprechender Hinweis 
wird in die 
Textfestsetzungen 
übernommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 11 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz   

[…] 

 
 
 […] 

Die fehlende Flurstücksnummer des 
Flurstücks 9918/34 wird im nächsten 
Verfahrensschritt in die Planzeichnung 
zum Bebauungsplan-Entwurf ergänzt. 

In der Planzeichnung wird 
die Flurstücksnummer 
9918/34 ergänzt. 

 

 
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 12 – Verkehrsverbund Rhein-Neckar, 12.09.2018   

[…] 

 
 
 […] 

Die positive Stellungnahme wird begrüßt. Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 13 – Vodafone GmbH, Region Süd-West Richtfunk, 12.09.2018   

[…] 

 

 
 […] 

Die positive Stellungnahme wird begrüßt. Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

Kommentierung Beschlussvorschlag 

Nr. 14 – Vodafone Kabel Deutschland, 19.09.2018   

[…] 

 

 
 […] 

Sobald die Planung und Realisierung 
konkreter Baumaßnahmen absehbar ist, 
erfolgt eine Kontaktaufnahme zur 
Stellungnehmenden im Rahmen der 
Baugenehmigung. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 
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Anlagen: 
 

 
 
Anlage zu Nr. 2- Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft 
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Anlage zu Nr. 8- Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Umwelt und Landwirtschaft, Untere Wasserbehörde 


